
vm. B_�td�omm-_Aussdmll 3S5 

sowie unter BerlJckslchtlgrmg der Tatsache, daß die 
Nutzung internationaler Wasserläufe trotz des Bestehens einer 
Reihe bilateraler Verträge und regionaler ÜbereinklJnfte nach 
wie vor zum Teil auf allgemeinen Grundsätzen und Regeln des 
Gewohnheitsrechts beruht, 

1. donkt der Völkerrechtskommission {Ur ihre wertvolle 
Arbeit zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internn
tionaler Wasserlliufe und den aufeinanderfolgenden Sonderbe
richterstattern {Ur ihren Beitrag zu dieser Arbeit; 

2. bittet die Staaten. spätestens bis zum 1. Juli 1996 
schriftliche Stellungnahmen und Bemerkungen zu den von der 
Völkerrechtskommission verabscbiedeten Artikelentwi1rfen 
vorzulegen; 

3. beschließt, daß der Sechste Ausschuß zu Beginn der 
einundftlnfzigsten Tagung der Generalversammlung {Ur die 
Dauer von drei Wochen vom 7. bis 25. Oktober 1996 eine deo 
Mitgliedstaateo der Vereinten Nationen oder Mitgliedern der 
Sonderorganisa1ionen offenstehende Plenararbeitsgruppe ein
berufen wird, mit dem Auftrag, auf der Grundlage der von der 
Völkerrechtskonunission verabschiedeten ArtikelentwDrfe im 
Lichte der schriftlichen SteIJ'mgoabmen und Bemerkungen der 
Staaten sowie der im Verlaufe der Aussprache auf der 
J1flIm'mdvierzigsten Tagung zum Ausdruck gebrachten Auffas
sungen ein Rahmenllbereinkommen über das Recht der 
nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserlliufe aus
zuarbeiten; 

4. beschließt aq/Jerdem, daß die Plenararheitsgruppe 
unbeschadet der Geschllftsordnung der Genera1versammlung 
den in der An1age zu dieser Resolution beschriebenen Arbeits
methoden und Verfahren folgen wird, vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen, die sie {Ur angezeigt hält; 

5. ersucht den GeneralsekretII, dafIIr zu sorgen, daß der 
Sonderberichterstatter über das Recht der nichtschiffahrthen 
Nutzung internn1ionaler Wasserläufe als Sachvet!lländiger an 
den dieshezitglichen Aussprachen auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung teilnimmt, und ihr auf dieser Tagung die gesamte 
einschlägige Dokumentation vorzulegen; 

6. beschließt ferner, den Punkt "Ühereinkonunen über 
das Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler 
Wasserläufe" in die vorläufige 'llIgesordnung ihrer einundfDnf
zigs+.en Tagung aufzunehmen. 
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ANLAGE 

Arbefls"'ethoden und Verfahren 

Die von der Völkerrechtskonunission erarbeiteten Artikel
entwiIrfe stellen den grondlegenden Vorschlag dar, mit dem 
sich die Plenararheitsgruppe befassen wird. 

Die Plenararbeitsgruppe beginnt ihre Tätigkeit sofort mit 
der artikelweisen Erörterung der ArtikelentwDrfe, unheschadet 
der Möglichkeit, eng miteinander zusammenhlingende Arti
kel gleichrei1ig zu prüfen, wobei die Beschlüsse über den Arti
kel2 mit dem Titel "Begriffshestirnrn'mgen" bis zur Endphase 
der Arbeit zurückgestellt werden. 

Die Plenararbeitsgruppe setzt einen Redaktionsausschuß 
ein. 

Nach der Behandlung durch die Plenararbeitsgruppe wird 
jeder Artikel beziehungsweise jede Gruppe von Artikeln an 
den Redaktionsausschuß zur Prüfung im Lichte der Aua
aprnche überwiesen. 

Der Redaktionsausschuß unterbreitet der Plenararheits
gruppe Empfehlungen zu jedern Artikel beziehungsweise zu 
jeder Gruppe von Artikeln. Er erarbeitet außerdem einen 
Präamhelentwurf und die Schlußbestimmungen und legt sie 
der Plenararbeitsgruppe zur Billigung vor. 

Die Plenararheitsgruppe bemüht sich, alle 'Thxte im all
gemeinen Einvernehmen zu verabschieden. Kommt ein so1ches 
Einvernehmen nicht innerhalb einea zumutbaren Zeitraums 
zuatande, so faßt sie ihre Beschlüsse im Einklang mit der 
Geschllftsordnung der Generalversammlung. 

49/53. Schaft'ung eines internatIoDalen Strafgerichtshofs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/33 vom 25. Novem
ber 1992, in der sie die Völkerrechtskonunission ersucht bat, 
den Entwurf eines Statuts eines internationalen Strafgerichts
hofs auszuarbeiten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/31 vom 
9. Dezember 1993, in der sie die Völkerrechtskommissinn 
ersucht bat, ihre Arbeiten an der Frage des Entwurfs einea 
Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs fortzusetzen, mit 
dem Ziel, möglichst bis zur sechsundvierzigsten Tagung der 
Kommission 1994 den Entwurf eines Statuts eines solchen 
Gerichtshofs auszuarbeiten, 

feststellend, daß die Völkerrechtskonunission auf ihrer 
sechsundvierzigsten Tagung den Entwurf eines Statuts eines 
interna1ionalen Strafgerichtshofs verabschiedet" und beschlos
sen bat, die Einberufung einer internationalen Bevo1lmlichtig
tenkonferenz zu em~ mit dem Auftrag, den Entwurf des 
Statuts zu prDfen und ein 'Obereinkommen über die Schaffung 
eines internn1ionalen Straf gerichtshofs zu schließen"', 

mit dem Ausdruck Ihres t/efe11l}J/und8nen Dankes an die 
Regierung Italiens {Ur ihr Angebot, eine Konferenz über die 
Schaffung eines intematIonalen Strafgerichtshofs auszurichten, 

1. begrijßt den Bericht der VölkeIrechtskommission über 
ihre sechsundvierzigate Tagungl3, inahesondere auch die darin 
enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschUeßt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen oder Mitgliedern der Sonderorganiaationen offen
stehenden Ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
wichtigsten Sach- und Verwaltongsfragen, die sich aus dem 
von der Völkerrechtslwrnmisslon ausgearbeiteten Statut 
ergeben, zu prUfen und sich im Lichte dieser Prüfung mit den 
Vorkehrungen {Ur die Einberufung einer internationalen 
BevolImiichtigtenkonferenz zu befassen; 

3. beschließt aqfJerdem, daß der Ad-hoc-Ausschuß vom 
3. bis 13. April 1995 und, fal1s er dies beschließt, vom 14. bis 
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25. August 1995 tagen und der Generalversammlung zu 
Beginn ihrer filnfzigsten llIgung seinen Bericht vorlegen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß die 
notwendigen Einrichtungen fiIr die DurchfIlbrung seiner 
Arbeiten zur VerfI1gung zu stellen; 

4. bittet die Staaten, dem GeneralsekretiIr vor dem 
15. MlIrz 1995 schriftliche Ste1lungnabmoo zu dem Entwmf 
des Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs vorzulegen, 
und ersucht den Generalsekretär, die zuständigen interna
tionalen Organe ebenfa11s um Stellungnahmen zu bitten; 

S. eTNUCht den Genera1sekretilr, dem Ad-hoc-Ausschuß 
einen Vorbericht mit vorlliufigen Vornnscblägen betreffend 
den Personalbedmf, den Autbau und die Kosten der Schnffung 
und der Tätigkeit eines internationalen Straf gerichtshofs VOl'
zulegen; 

6. beschließt, den Punkt "Schnftimg eines internationalen 
Strafgerichtshofs" in die vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer ffInf
zigsten llIgung aufzunehmen, um den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses und die von den Staaten eingegangenen schriftli
chen Stellungnahmen ZU prilfen und einen Beschluß übet die 
Einberufung einer internationalen Bevo1lmi!chtigtenkonferenz 
zum Abschluß eines 'Obeteinkonunens übet die Schaffung 
eines internationalen Straf gerichtshofs sowie auch übet den 
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 
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49/54. UNCJ.TRAL.MustergeseIz lIber die IIffentliche 
Auflragsvergabe fIlr Giiter, Bau- und Dienstlei
stungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezembet 1966, mit der sie die Kommission der Ver
einten Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen 
bat, mit dem Auftrag, die fortscbreitende Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern 
und dabei die Interessen aller Völker, Insbesondere der Völker 
der Entwicklungsllinder, an einem erheblichen Ausbau des 
internationalen Handels ZU berlIcksichtigen, 

j'eslstellend, daß öffentliche AnftriIge in den meisten Staa
ten einen großen Anteil der öll'entlichen Ausgaben mJsmach~ 

daTlUl erinnernd, daß die Kommission auf ihrer sechs
undzwanzigsten llIgung das UNClTRAL-Mustergesetz übet 
die öffentliche Anftragsvergabe fiIr Gilter und Bauleistungen21 
fertiggestellt und verabschiedet bat, 

sowie daran erinnernd, daß die Kommission auf ihrer 
sechsundzwanzigsten llIgung beschlossen bat, Musterrechts
vorschriften übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Dienst-
1eistnngen auszuarbeiten und dabei das UNCITRAL-Musterge
setz übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Gilter und Bau
leistungen unangetastet zu lassen, 

feststellend, daß Musten:echtsvorschriften übet die öffentli
che Anftragsvergabe fiIr Dienst1eistnngen, die Verfahren fest
legen, die geeignet sind, Integritllt, Vertrauen, Fairneß und 
Thmsparenz des Vergabewesens zu f!lrdern. auch der Wirt-

schaft, der Effizienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des 
Vergabewesens förderlich sein und somit die wirtschaftliche 
Entwicklung beschleunigen werden, 

die AujJassu1lg vertretend, daß die Ausarbeitung von 
Musten:ecbtsvors übet die öffentliche Auftragsvergabe 
fiIr Dienst1eistnngen, die fiIr Staaten mit unterschiedlicher 
Rechts-, Sozial- und WIrtSchaftsordnung annehmbar sind, zur 
Entwicklung harmonischer internationaler Wirtschaftsbezie. 
hungen beitrilgt, 

in der Obel?BUlf/lllg, daß in einem konsolidietten Thxt übet 
die Aufiragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und Dienstleistungen 
zusammengefaßte Mnsterrechtsvorscbriften übet Dienst-
1eistnngen a11en Staaten, insbesondere auch den Entwicklungs-
1IIndern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich im 
Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilflich sein 
werden, bestehende Gesetze übet die öffentliche Auftrags
vergabe zu verbessern und dort, wo es solche CrtlSet7e derzeit 
noch nicht gibt, entsprechende Bestimmungen auszuarbeiten, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Vembschied1mg des UNCITRAL-Mnstergesetzes 
übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und 
Dienstleistungen" samt Leitfaden fiIr die Umsetzung des 
Mustergesetzes in innerstaatliches Rechf3 durch die Kommis
sibn der Vereinten Nationen fiIr internationa1es Handelsrecht; 

2. empjiehlt allen Staaten in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheit1ichung der Gesetze übet die 
öffentliche Anftragsvergabe wünschenswert ist, das Muster
gesetz wohlwo11end zu betllcksichtigen, wenn sie Gesetze übet 
die öffentliche Auftragsvergabe erlassen odet abändern; 

3. empjiehlt al4Perdem, daß al1es getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugling1ich ist 
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49/55. Berleht der Kommission der Vereinten Nationen 
fIlr intematIonaIes HandeJsreeht lIber Ihre sieben
UDdzwauzigste 'DIgung 

Dk Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmion 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen bat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heit1ichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen al1er Völker, insbesondere der Völker der 
Entwick1ungs1änder, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

in BekrIjftlgung ihrer lJbel?BUlf/lllg, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationa1en 
Handelsrechts durch den Abbau odet die Beseitigung recht
licher Hindernisse fiIr den internationalen Handelsverkehr, lns
besondere soweit diese die Entwlcklungsllinder betreffen. 
einen bedentaaden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 
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